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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1997

Norm

ASVG §253c

Rechtssatz

Für den Anspruch auf Gleitpension ist das Fehlen einer versicherungsp2ichtigen unselbständigen Erwerbstätigkeit am

Stichtag keine Voraussetzung, das heißt daß eine solche Tätigkeit mit gewissen Einschränkungen weiter ausgeübt

werden kann.
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